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Haftungsausschluß (§§ 636 Abs. 1, 637 RVO) bei                       
Gefälligkeitsarbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb eines          
Verwandten - Urteil des OLG München vom 14.09.1990 - 14 U 115/90 
 
Haftungsausschluß (§§ 636 Abs. 1 Satz 1, 637 RVO) bei                
Gefälligkeitsarbeiten (§ 539 Abs. 2 RVO) im landwirtschaftlichen     
Betrieb eines Verwandten;                                            
hier: Urteil des OLG München vom 14.09.1990 - 14 U 115/90 -          
Das Oberlandesgericht München hat mit Urteil vom 14.9.1990           
folgendes entschieden:                                               
Orientierungssatz:                                                   
Auch wer einem Verwandten aus Gefälligkeit bei der Heuernte          
hilft, ist eine arbeitnehmerähnliche Person im Sinne von § 539       
Abs. 2 RVO, für die der Haftungsausschluß der §§ 636, 637 RVO        
gilt.                                                                
 

 

 


